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(54) Gebinde für Tabletten mit einem wiederverschliessbaren Deckel

(57) Das Gebinde (1) für Tabletten ist durch einen
Deckel (5) verschliessbar. Im Innern des Gebindes (1)
liegt ein Behälter (17), der durch eine Verschlussmem-
bran (21) verschlossen ist. In der Verschlussmembran
(21) befindet sich eine Entnahmeöffnung (25), die durch

eine als Garantieverschluss dienende Aufreisslasche
(27) verschlossen ist. Am Deckel (5) des Gebindes (1)
ist eine Dichtungsplatte (31) angebracht, die nach dem
Öffnen des Behälters (17) und Abreissen der Aufreis-
slasche (27) die darunter liegende Öffnung (25) luftdicht
verschliesst.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Gebinde für
Tabletten mit einem wiederverschliessbaren Deckel ge-
mäss Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Gebinde mit einem angelenkten oder aufsetz-
bzw. aufsteckbaren Deckel für die Aufbewahrung von
Tabletten, Bonbons und anderen tablettierten oder pel-
letierten Produkten sind längst und in vielen Ausführun-
gen bekannt und wegen ihrer einfachen und sicheren
Handhabung beim Endverbraucher beliebt. Die Gebin-
de bestehen meist aus tiefgezogenem Blech, wenn es
sich um kleine Gebinde handelt, oder aus einem gelö-
teten, geschweissten oder aus Papier gewickelten
Rumpf mit nachträglich daran befestigtem Boden und
Deckel. Die Gebinde können auch aus Kunststoff her-
gestellt sein. Tabletten, welche in solch kleinen Gebin-
den verkauft werden, enthalten häufig ätherische Öle
und andere Aromastoffe, welche nach einer Erstöff-
nung, beispielsweise durch Entfernen einer die Gebin-
deöffnung überspannenden Membran, entweichen kön-
nen. Ein dichter Verschluss mit dem Deckel von insbe-
sondere nicht runden Gebinden ist nicht oder nur mit
hohem Aufwand zu erreichen.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht nun darin, ein Gebinde für Tabletten zu schaffen,
das eine Erstöffnungsgarantie aufweist und das nach
dem ersten öffnen im wesentlichen gasdicht wiederver-
schlossen werden kann.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Gebinde
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
[0005] Das erfindungsgemässe Gebinde ist kosten-
günstig herstellbar und dessen Befüllung mit Tabletten
ist sehr einfach, da letztere in einen separaten tiefgezo-
genen oder auf andere Art hergestellten, leicht zu hand-
habenden Behälter erfolgt, der anschliessend durch ei-
ne Verschlussmembran, auf der eine Entnahmeöffnung
ausgebildet ist und durch eine Aufreisslasche abge-
deckt ist, verschlossen wird. Nach der Erstöffnung
durch Entfernen der Aufreisslasche und das Freilegen
der Entnahmeöffnung kann durch Schliessen des Ge-
bindedeckels, sei dies durch Zuklappen eines an einem
Scharnier angelenkten oder durch Aufstecken oder Auf-
drehen eines Deckels, an dem eine scheiben- oder ring-
förmige Dichtungsplatte befestigt ist, die Entnahmeöff-
nung wirksam aroma- und gasdicht wiederverschlossen
werden. Das öffnen und Wiederverschliessen kann be-
liebig oft erfolgen. Ein weiterer Vorteil eines eingesetz-
ten Behälters besteht darin, dass die darin aufbewahr-
ten Tabletten nicht direkt an der Innenwand des Gebin-
des anschlagen können und folglich die bisher üblichen
störenden Rüttelgeräusche wesentlich gedämpft wer-
den.
[0006] Anhand eines möglichen illustrierten Ausfüh-
rungsbeispiels wird die Erfindung näher erläutert. Es
zeigen

Figur 1 einen Querschnitt durch ein rechteckiges

Gebinde mit eingesetztem Behälter,
Figur 2 das Gebinde mit geöffnetem Deckel und mit

eingesetztem verschlossenen Behälter,
Figur 3 das Gebinde mit geöffnetem Deckel und ent-

fernter Aufreisslasche,
Figur 4 eine perspektivische Darstellung des Ein-

satzbehälters (unverschlossen),
Figur 5 eine perspektivische Darstellung des Ein-

satzbehälters, verschlossen mit einer Mem-
bran mit Aufreisslasche und

Figur 6 die Membran vor dem Aufsetzen auf den
Einsatzbehälter.

[0007] In der Ansichts-/Schnittdarstellung in Figur 1
ist im beschriebenen Beispiel ein rechteckiges Gebinde
1 aus Blech, z.B. Weissblech, mit einem Gebinderumpf
3 und einem Deckel 5 ersichtlich. Im Schnitt ist der Auf-
bau des Rumpfes 3 deutlich ersichtlich. Es handelt sich
um ein tiefgezogenes Blechteil, dessen die obere Öff-
nung umgebender Rand als nach innen gerichteter Roll-
bördel 7 ausgebildet ist. Eine nach aussen geprägte
Noppe 9 dient dazu, den Deckel 5, der um ein Scharnier
11 schwenkbar ist, am Rumpf 3 zu verrasten. Bei einem
geschraubten Deckel wären entsprechend Gewindeab-
schnitte in den Rumpf 3 eingeformt, an dem das Dek-
kelgewinde kämmen könnte. Der Deckel 5 kann eben-
falls entlang seiner Kante einen Rollbördel 13 umfas-
sen, der in diesem Fall nach aussen gerichtet ist und
beim Öffnen mit einem Fingernagel untergriffen werden
kann. Im Deckel 5 ist an der der Noppe 9 gegenüberlie-
genden Stelle eine Rippe 15 eingeformt. Der Horizontal-
Querschnitt bzw. der Grundriss des Gebindes 1 kann
eine beliebige Gestalt aufweisen. Bei einem kreisrun-
den Querschnitt entfällt selbstverständlich die Variante
mit einem Scharnier 11 und die gegenseitige Verrastung
zwischen Deckel 5 und Rumpf 3 erfolgt durch eine
Mehrzahl von Noppen 9 und Rippen 15 oder durch fe-
derbelastete Laschen am Deckel 5, wenn es sich um
einen Klipp-Klapp-Deckel handelt. "Klipp-Klapp" ist ein
eingetragenes Warenzeichen der Firma Hoffmann Neo-
pac AG (keine Abbildungen).
[0008] In Figur 1 ist weiter ein in das Gebinde 1 ein-
gesetzter Behälter 17 erkennbar, der vorzugsweise aus
tiefgezogenem Kunststoff besteht und einen umlaufen-
den, nach aussen gerichteten Flansch 19 aufweist. Al-
ternativ kann selbstverständlich auch ein auf andere Art
hergestellter Behälter verwendet werden. Auf den
Flansch 19 ist eine in der Öffnungsebene liegende oder
- wie in den Figuren dargestellt - eine ebenfalls behäl-
terartig ausgebildete Verschlussmembran 21 aufgesie-
gelt oder mit dem Flansch 19 verklebt. Der umlaufende
Flansch 19 am Behälter 17 sowie der Flansch 23 an der
Verschlussmembran 21 untergreifen den nach innen
gerichteten Rollrand 7 des Gebinderumpfs 3. Mit ande-
ren Worten: die Aussenkontur des Flansches 19 ist et-
was grösser als der freie Querschnitt des Gebindes 1.
Dies ermöglicht das Festhalten des Behälters 17 im
Rumpf 3. Bei einem Gebinde 1 ohne Rollrand können
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eine radial nach innen gerichtete Sicke oder ein Anzahl
von Buckeln oder Rippen den gleichen Zweck erfüllen.
Der Flansch 23 an der Membran 21 liegt im dargestell-
ten Beispiel abgesetzt zum zentralen Bereich 22 der
Verschlussmembran 21. Der Behälter 17 ist durch diese
Massnahmen und zusätzlich durch Noppen, Rippen
oder andere Erhebungen aufweisende Strukturen 24 an
den Deck- und Bodenflächen fest im Gebinde 3, jedoch
beabstandet zu dessen Innenflächen, gehalten.
[0009] In der Oberfläche der Verschlussmembran 21
ist eine Entnahmeöffnung 25 (Figur 3) ausgestanzt oder
eingeformt, durch welche einzelne Tabletten ausgewor-
fen werden können.
[0010] Die Öffnung 25 ist bis zur Erstöffnung durch
den Verbraucher von einer Aufreisslasche 27 dicht ver-
schlossen. Die Aufreisslasche 27 ist mit einem schälba-
ren Kleber mit der Oberfläche der Verschlussmembran
21 verbunden, z.B. versiegelt oder verklebt.
[0011] Die Verschlussmembran 21 liegt bei ver-
schlossenem Gebinde 1 in sehr geringem Abstand zur
Deckeloberfläche 29 (vgl. Figur 1). An der Innenseite
der Deckeloberfläche 29 ist im Bereich über der Entnah-
meöffnung 25 eine Dichtungsplatte 31 in Gestalt einer
Scheibe oder eines Rings befestigt. Die Dichtungsplatte
31 weist einen Querschnitt auf, der sicherstellt, dass die
gesamte Öffnung 25 und deren umliegender Bereich
nach dem Schliessen des Deckels 5 geruchs- und gas-
dicht verschlossen ist. Die Dicke der Dichtungsplatte 31
ist auf jeden Fall grösser als der Abstand der Membran
21 auf dem Behälter 17 vom Deckel 5. Dies bewirkt,
dass die Dichtungsplatte 31 mit für eine einwandfreie
Dichtung notwendiger Anpresskraft auf der Membran
21 aufliegt.
[0012] Der Behälter 17 und die Verschlussmembran
21 werden vorzugsweise aus Kunststoff, Papier oder ei-
nem Laminat aus Kunststoff, Papier und/oder Alumini-
um oder auch aus Aluminiumfolie hergestellt. Für die
Verklebung oder Versiegelung der beiden Flansche 19
und 23 wird das Material, aus dem der Behälter 17 und
die Verschlussmembran 21 hergestellt sind, herangezo-
gen, oder bei Folien aus Aluminium oder Papier sind
diese mit einem entsprechenden heisssiegelbaren Lack
beschichtet. Alternativ könnte der Behälter 17 auch
durch Spritzen hergestellt sein.

Das erfindungsgemässe Gebinde 1 wird wie folgt abge-
füllt:

[0013] Eine Direktabfüllung des geöffneten Gebindes
1, d.h. bei dem der angelenkte Deckel 5 seitlich des
Rumpfes 3 liegt, ist bekannterweise sehr aufwendig.
Aus diesem Grunde werden die Behälter 17, wenn sie
aus Folienmaterial bestehen, aus einem Band tiefgezo-
gen, dann werden die Tabletten in die später den Behäl-
ter 17 bildenden Mulden in der Folienbahn eingebracht.
Anschliessend wird über die Vielzahl nebeneinander
und hintereinander liegenden, noch zusammenhängen-
den Behältermulden die Verschlussmembran 21 aufge-

siegelt. Die Verschlussmembran 21 wird analog dem
Behälter 17 ebenfalls durch Tiefziehen erzeugt, sofern
sie nicht flach verbleiben soll. Vor der gegenseitigen
Versiegelung des Behälters 17 mit der Verschlussmem-
bran 21 entlang deren Flanschen 19 und 23 erfolgt das
Ausstanzen der Entnahmeöffnung 25 und das Aufsie-
geln der Aufreisslasche 27. Nach der Verbindung der
beiden Flansche 19 und 23 werden die nebeneinander
liegenden Behälter 17 durch Stanzen aus dem Band
herausgetrennt und die nun gefüllten Behälter 17 kön-
nen mit einem Handling-Gerät oder von Hand in die ge-
öffneten Gebinde 21 eingelegt und durch leichten Druck
unterhalb dem Rollrand 7 oder anderen am Rumpf 3 an-
gebrachten geeigneten Rastmitteln verrastet werden.
Anschliessend wird der Deckel 5 geschlossen.
[0014] Nach dem Öffnen des Deckels 5 entfernt der
Käufer die Aufreisslasche 27 und kann einzelne Tablet-
ten auswerfen. Sobald der Deckel 5 wieder geschlossen
ist, wird die Dichtungsplatte 31 mit leichtem Druck ge-
gen die Öffnung 25 bzw. gegen den Bereich der Ver-
schlussmembran, welche die Öffnung 25 umgibt, ange-
presst und verschliesst dadurch den Behälter 17 gas-
dicht.

Patentansprüche

1. Gebinde (1) für Tabletten mit einem wiederver-
schliessbaren Deckel (5) und mit einer den Öff-
nungsquerschnitt überspannenden Ver-
schlussmembran (21) als Erstöffnungsschutz und
Geruchsverschluss, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlussmembran (21) mit dem oberen
Rand (19) eines in den Rumpf (3) des Gebindes (1)
eingesetzten Behälters (17) verbunden ist und dass
die Verschlussmembran (21) eine durch einen Auf-
reisslappen (27) abgedeckte Entnahmeöffnung
(25) umfasst.

2. Gebinde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Aufreisslappen (27) als Erstöffnungs-
schutz fungiert.

3. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere Rand (19)
des Behälters (17) als ein nach aussen ragender
Flansch ausgebildet ist, der bei in das Gebinde (1)
eingesetztem Behälter (17) unter einen am oberen
Rand des Rumpfes (3) angeformten und nach innen
gerichteten Rollrand, -bördel (7) oder eine andere
nach innen gerichtete Verformung im Mantel des
Rumpfes (3) untergreift.

4. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verschlussmem-
bran (21) einen umlaufenden Flansch (23) umfasst,
der abgesetzt zum zentralen Bereich (24) der Ver-
schlussmembran (21) angeordnet ist.
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5. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die die Entnahme-
öffnung (25) überdeckende Aufreisslasche (27)
schälbar mit der Verschlussmembran (21) verbun-
den ist.

6. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass am Deckel (5) eine
scheiben- oder ringförmige Dichtungsplatte (31)
angeordnet ist, welche bei geschlossenem Deckel
(5) die Entnahmeöffnung (25) und einen die Ent-
nahmeöffnung (25) umgebenden Bereich abdeckt
und an diesen angepresst wird.

7. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (17)
und die Verschlussmembran (21) aus tiefgezoge-
ner Kunststoff-Folie, aus einem Kunststoff-Alulami-
nat, aus Alufolie oder durch Spritzen hergestellt ist.

8. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gebinde (1) aus
Stahl, Papier, Aluminium oder Kunststoff hergestellt
ist.
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